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Eingang beim Bezirksbürgermeister:  

 
AN/0291/2010 

 
Anfrage gem. § 4 der Geschäftsordnung des Rates 
 
Gremium Datum der Sitzung 
Bezirksvertretung 2 (Rodenkirchen) 08.03.2010 

 
 
Genehmigungsvoraussetzungen für Kioske und Imbißstuben 

 
Sehr geehrter Herr Bezirksbürgermeister, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister. 
 
Die FDP – Fraktion bittet nachstehende Anfrage auf die Tagesordnung der Sitzung 
der Bezirksvertretung Rodenkirchen am 08.03.2010 zu setzen. 
 
Es ist allgemein zu beobachten , dass in Geschäftsstraßen mit viel Publikumsverkehr 
sowie an öffentlichen Plätzen und Ausflugszielen stationäre oder mobile Imbissstände 
bzw. Kioske eingerichtet / aufgestellt werden, um Getränke und Speisen an die  
Bevölkerung zu verkaufen. 
 
Im Grundsatz ist das Angebot aus diesen Einrichtungen zu begrüßen, um die Nachfrage 
der Bevölkerung an den genannten lokalen Stellen schnell befriedigen zu können. 
 
Welche Voraussetzungen für die öffentliche Genehmigung eines stationären Kiosks oder 
eines mobilen Verkaufsstandes für Getränke und Speisen müssen vorliegen? 
1. Persönliche und gewerblich / steuerliche Voraussetzungen einer Genehmigung? 
2. Welche örtlichen Gegebenheiten sind für die Genehmigung eines Kiosks oder eines 
    mobilen Verkaufsstandes erforderlich? 
3. Welche hygienischen Voraussetzungen müssen gegeben sein für die Genehmigung, 
    wenn Speisen, z.B. Würstchen oder ähnliches verkauft werden ? 
4. Ab wann wird bei einer stationären Imbißstube eine Toilette für die Kunden  
    gefordert? 
5. Welche Kontrollen nach der Genehmigung erfolgen bei den Einrichtungen und von  
    welcher städtischen Behörde? 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 gez. Daniel                                                           gez. Wolters 



 
 
 


